Glossar – Musterverträge zu flexiblen Netzanschlussvereinbarungen
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[bookmark: _Toc230947140]Anlage 
Jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas, wobei im Fall von Solaranlagen jedes Modul eine eigenständige Anlage ist. Als Anlage gelten auch Einrichtungen, die zwischengespeicherte Energie, die ausschließlich aus erneuerbaren Energien oder Grubengas stammt, aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln, sogenannte Grünstromspeicher, vgl. § 3 Nr. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023. 
[bookmark: _Toc230947141]Anlagenbetreiber
Natürliche oder juristische Personen, die unabhängig vom Eigentum die Anlagen für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas nutzen oder Grünstromspeicher betreiben, vgl. § 3 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023.
[bookmark: _Toc230947142]Anlagenzertifikat
Gemäß Elektrotechnische-Eigenschaften-Nachweis-Verordnung (NELEV) ausgestelltes Zertifikat, das die Konformität der geplanten Erzeugungsanlage mit den Anforderungen der NELEV sowie mit den ergänzenden Anforderungen des Netzbetreibers (soweit vorhanden) ausweist. 
[bookmark: _Toc230947143]Anschlussnehmer
Natürliche oder juristische Person, in deren Auftrag eine Anlage an das Netz für die allgemeine Versorgung angeschlossen wird. Das zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber bestehende Netzanschlussverhältnis umfasst den Anschluss der Erneuerbaren-Energien Anlage (EE-Anlage) über den Netzanschluss. Im Fall des zweiseitigen Grundvertrags ist der Anschlussnehmer der Anlagenbetreiber.
[bookmark: _Toc230947144]Anschlussnutzer (AN)
Natürliche oder juristische Person, die im Rahmen eines Anschlussnutzungsverhältnisses einen Anschluss an das Netz für die allgemeine Versorgung zur Einspeisung und/oder Entnahme von Elektrizität nutzt (Definition in Anlehnung an § 1 Abs. 3 Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)).
[bookmark: _Toc230947145]Betreiber einer technischen Ressource (BTR)
Der BTR ist für den Betrieb einer Technischen Ressource verantwortlich. Dies kann im Redispatch-prozess die Übermittlung von Echtzeitdaten oder meteorologischen Daten für die Ermittlung der zu bilanzierenden Energiemenge bzw. Ausfallarbeit umfassen.
[bookmark: _Toc230947146]Cable Pooling 
Gemeinschaftliche Nutzung eines Netzverknüpfungspunktes, einschließlich der Betriebsmittel, durch unterschiedliche Anlagentypen (auch mit verschiedenen erneuerbaren Energiequellen sowie Speicheranlagen) und/oder Anlagenbetreiber (in Anlehnung an BT-Drs. 20/14235 zu § 8a EEG, S. 72). Cable Pooling ist mit oder ohne Überbauung möglich.
[bookmark: _Toc230947147]Direktvermarktung
Die Veräußerung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas an Dritte, es sei denn, der Strom wird in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage verbraucht und nicht durch ein Netz durchgeleitet, vgl. § 3 Nr. 16 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023.
[bookmark: _Toc230947148]Flexible Netzanschlussvereinbarung (fNAV) 
Der Begriff „flexible Netzanschlussvereinbarung“ ist in § 8a Abs. 1 Satz 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023 legal definiert als anschlussseitige Begrenzung der maximalen Wirkleistungseinspeisung in das Netz [für die allgemeine Versorgung, vgl. § 3 Nr. 35 EEG 2023] zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber. 
Im Rahmen des Mustervertrags wird unter „flexibler Netzanschlussvereinbarung“ die Vereinbarung zwischen Netzbetreiber und Anschlussnehmer/Anlagenbetreiber zur Begrenzung der Wirkleistung (PAV,E-Vereinbarung) von EE-Anlagen verstanden. Die Wirkleistungsbegrenzung kann hierbei statisch, dynamisch, volldynamisch sowie dauerhaft oder temporär erfolgen.
[bookmark: _Toc230947149]Grundvertrag 
Unterschieden wird zwischen dem zweiseitigen und dem mehrseitigen Grundvertrag. Bei dem zweiseitigen Grundvertrag sind die Vertragspartner auf jeder Seite jeweils nur eine juristische /natürliche Person und der Netzbetreiber ist eine der Vertragsparteien als Konstante. Bei dem mehrseitigen Grundvertrag hingegen können die Vertragspartner des Netzbetreibers mehrere Personen sein. 
[bookmark: _Toc230947150]Marktstammdatenregister (MaStR)
Das Marktstammdatenregister eine von der Bundesnetzagentur geführte Online-Datenbank, in der alle Stromanlagen in Deutschland erfasst werden, abrufbar unter: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/. Die MaStR-Nummer ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die im MaStR u.a. für Marktakteure, Marktrollen, Einheiten und Gruppierungsobjekte vergeben wird.
[bookmark: _Toc230947151]Messkonzept 
Das Messkonzept ist die Grundlage für die Ermittlung der abrechnungs- und bilanzierungsrelevanten Energieflüsse nach dem Netzanschluss kundeneigener elektrischer Anlagen. In einem Messkonzept wird festgehalten, wie die elektrische Energie fließt, an welcher Stelle welche Messung durch welche Zähler erfolgt und durch welche Messungen abrechnungs- und bilanzierungsrelevante Mengen abgegrenzt werden.
[bookmark: _Toc230947152]Netzausbau 
Der Netzausbau umfasst diejenigen baulichen Maßnahmen des Netzbetreibers, die in die Netzstruktur eingreifen oder zum Zubau von Leitungskapazitäten führen. Nach § 12 Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023 müssen Netzbetreiber vorbehaltlich § 12 Abs. 3 EEG 2023 auf Verlangen der Einspeisewilligen unverzüglich ihre Netze entsprechend dem Stand der Technik ausbauen, optimieren und verstärken zur Sicherstellung der Abnahme, Übertragung und Verteilung des Stroms aus erneuerbaren Energien. Auch wenn die Abnahme des Stroms erst durch den Netzausbau möglich wird, besteht gem. § 8 Abs. 4 EEG die Pflicht zum Netzanschluss. 
[bookmark: _Toc230947153]Netzanschlussbegehren bzw. -antrag
Antrag auf Anschluss von EE-Anlagen an das Netz eines Netzbetreibers. Ein Netzanschlussbegehren muss mindestens den konkreten Standort, die erzeugungsseitig zu installierende Leistung, die Person des Anlagenbetreibers sowie bei Erzeugungsanlagen den Energieträger beinhalten und kann ohne Einbindung eines eingetragenen Installateurs direkt beim Netzbetreiber gestellt werden (Bundesnetzagentur, https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Netzanschluss/start.html, zuletzt abgerufen am 29.04.2026).
[bookmark: _Toc230947154]Netzanschlussverhältnis
Das Netzanschlussverhältnis regelt alle gegenseitigen Rechte und Pflichten zwischen dem Netzbetreiber und dem Anschlussnehmer, die den Netzanschluss aber nicht die flexible Netzanschlussvereinbarung betreffen. 
[bookmark: _Toc230947155]Netz 
Die Gesamtheit der miteinander verbundenen technischen Einrichtungen zur Abnahme, Übertragung und Verteilung von Elektrizität für die allgemeine Versorgung, vgl. § 3 Nr. 35 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023.
[bookmark: _Toc230947156]Netzbetreiber 
Jeder Betreiber eines Netzes für die allgemeine Versorgung mit Elektrizität, unabhängig von der Spannungsebene, vgl. § 3 Nr. 36 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023.
[bookmark: _Toc230947157]Netzkapazität
Netzkapazität ist die maximal mögliche elektrische Leistung, die das Netz am Netzverknüpfungspunkt dauerhaft aufnehmen kann, ohne dass die Netzbetriebsmittel an ihre Auslastungsgrenze kommen.
[bookmark: _Toc230947158]Netzverknüpfungspunkt (NVP)
Stelle, an der eine EE-Anlage an das Netz angeschlossen wird. Bei dem gesetzlichen Verknüpfungspunkt nach § 8 Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023 handelt es sich grundsätzlich um diejenige Stelle im Netz, die im Hinblick auf die Spannungsebene geeignet und die in Luftlinie die nächstgelegene ist, wenn nicht dieses oder ein anderes Netz einen technisch und wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungspunkt aufweist. Es wird unterschieden zwischen dem technisch und wirtschaftlich günstigsten NVP im Sinne von § 8 Abs. 1 EEG, einen vom jeweiligen Anlagenbetreiber gewählten NVP im Sinne von § 8 Abs. 2 EEG sowie dem vom Netz-betreiber zugewiesenen nach § 8 Abs. 3 EEG 2023.
[bookmark: _Toc230947159]PAV,E
Bei der PAV,E handelt es sich um die vereinbarte Einspeisewirkleistung. Diese bezieht sich auf die maximale Wirkleistung, die EE-Anlagen in das öffentliche Stromnetz einspeisen dürfen. PAV,E steht für „Power Anschlussleistung Vertraglich vereinbart, Einspeiseleistung“.
[bookmark: _Toc230947160]Redispatch 
Unter Redispatch versteht man Eingriffe in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken, um Leitungsabschnitte vor einer Überlastung zu schützen (Definition der Bundesnetzagentur), vgl. § 13a EnWG.
Im Anwendungsbereich der flexiblen Netzanschlussvereinbarung handelt es sich dann um Redispatch-Maßnahmen, wenn sie den Leistungsbereich unterhalb der vereinbarten Wirkleistungsbegrenzung betreffen.
[bookmark: _Toc230947161]Redispatchausgleich/-entschädigung
Ein vorgenommener Redispatch ist zwischen dem Betreiber des Übertragungsnetzes und dem Betreiber der Anlage zur Erzeugung oder Speicherung von elektrischer Energie finanziell auszugleichen, § 13a Abs. 2 EnWG. Der finanzielle Ausgleich soll den Anlagenbetreiber dabei wirtschaftlich weder besser noch schlechter stellen als er ohne den Eingriff in die Erzeugungsleistung stünde, vgl. § 13a bzw. § 14 EnWG.
[bookmark: _Toc230947162]Speicheranlage
Anlage in einem Netz, mit der die endgültige Nutzung elektrischer Energie auf einen späteren Zeitpunkt als den ihrer Erzeugung verschoben wird oder mit der die Umwandlung elektrischer Energie in eine speicherbare Energieform, die Speicherung solcher Energie und ihre anschließende Rückumwandlung in elektrische Energie oder Nutzung als ein anderer Energieträger erfolgt, vgl. § 3 Ziffer 36 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)). 
Die Speicheranlagen nach dem EnWG umfassen insbesondere Misch- und Graustromspeicher, die unter das Netzanschlussregime des § 17 EnWG fallen. Eine besondere Form der Speicheranlagen sind Grünstromspeicher. Diese nutzen ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen (Ausschließlichkeitsoption nach § 19 Abs. 3a Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023). 
[bookmark: _Toc230947163]Technische Anschlussbedingungen (TAB)
Die Netzbetreiber sind verpflichtet, unter Berücksichtigung der festgelegten Bedingungen für den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen, Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie, Elektrizitätsverteilernetzen, Anlagen direkt angeschlossener Kunden, Verbindungsleitungen und Direktleitungen technische Mindestanforderungen an deren Auslegung und deren Betrieb (technische Anschlussbedingungen) festzulegen und im Internet zu veröffentlichen, vgl. § 19 Abs. 1 S. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). In diesen Technischen Anschlussbedingungen (TAB) werden die Anforderungen für eine sichere und zuverlässige Elektroenergieversorgung festgelegt. 
[bookmark: _Toc230947164]Technische Anschlussregeln (TAR)
VDE FNN hat mit den Technischen Anschlussregeln für den Netzanschluss auf allen Spannungsebenen (TAR) ein bundesweit einheitliches Regelwerk geschaffen, das für eine sichere Netzintegration erneuerbarer Energien, Interoperabilität der Netze sowie Investitions- und Planungssicherheit steht. Es ist Voraussetzung für den sicheren Betrieb der Stromnetze.  Die Technischen Anschlussregeln sind entsprechend der Spannungsebene zu beachten: Für die Niederspannung ist VDE-AR-N 4105 relevant, für die Mittelspannung ist auf VDE-AR-N 4110 zu verweisen. Für die Ebene der Hochspannung ist VDE-AR-N 4120 relevant und für die Höchstspannungsebene ist auf VDE-AR-N 4130 zu verweisen. 
[bookmark: _Toc230947165]Überbauung
Anschluss einer oder mehrerer EE-Anlagen an das Netz mit einer summarischen Erzeugungsleistung, welche die am Netzverknüpfungspunkt – unter Berücksichtigung der verfügbaren Netzkapazität – vereinbarte maximale Anschlusskapazität dauerhaft oder temporär überschreitet, einschließlich einer statischen, dynamischen oder volldynamischen Wirkleistungsbegrenzung.
[bookmark: _Toc230947166]Verfügbare Anschlusskapazität 
Für die flexible Netzanschlussvereinbarung ganz oder anteilig, dauerhaft oder temporär verfügbare Netzkapazität, die für die anzuschließende oder angeschlossene Leistung zur Verfügung steht. Grundlage für deren Bestimmung ist die Netzverträglichkeitsprüfung ggf. unter Berücksichtigung des Reservierungsverfahrens und geplanter Maßnahmen zur Erweiterung der Netzkapazität.
[bookmark: _Toc230947167]Wirkleistung
Die installierte Leistung einer Anlage ist die Wirkleistung, welche die Anlage bei bestimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche Einschränkungen erbringen kann. Kurzfristige geringfügige Abweichungen sind dabei unbeachtlich. Die installierte Leistung entspricht der aufgrund der technischen Beschaffenheit möglichen maximalen Dauerleistung (BT-Drs. 17/6071, S. 61). 
Die Wirkleistung ist hierbei die elektrische Leistung, die für die Umsetzung in eine andere Leistung, z. B. in mechanische, thermische, chemische, optische oder akustische Leistung verfügbar ist (BT-Drs. 17/6071, S. 61).
[bookmark: _Toc230947168]Wirkleistungsbegrenzung
Technische Begrenzung der Einspeisewirkleistung einer oder mehrerer Erzeugungs- und Speicheranlagen entsprechend der am Netzverknüpfungspunkt vereinbarten maximalen Einspeisekapazität. Es handelt sich um die maximale Einspeiseleistung am Netzverknüpfungspunkt. Durch geeignete technische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Wirkleistungsbegrenzung durch den Anlagenbetreiber jederzeit eingehalten wird (§ 8a Abs. 1 Satz 2 EEG). Dabei können sich die Rahmenbedingungen zur Beschränkung der Anschlussleistung unterscheiden. 
[bookmark: _Toc230947169]Statische Wirkleistungsbegrenzung  
Bei einer statischen Leistungsbegrenzung steht für die Dauer der flexiblen Netzanschlussvereinbarung die Netzanschlussleistung in Höhe eines konstant vorgegebenen Maximalwertes unterhalb der installierten Anlagenleistung zur Verfügung, vgl. BT-Drs. 20/14235, S. 71.
[bookmark: _Toc230947170]Dynamische Wirkleistungsbegrenzung  
Bei dynamischen Leistungsbegrenzung ist die Netzanschlussleistung in vom Netzbetreiber vorab definierten und planbaren Zeitfenstern in unterschiedlicher Höhe nutzbar (beispielsweise in bestimmten Mittagsstunden mit einer niedrigeren und in den restlichen Zeiträumen mit einer höheren maximalen Einspeiseleistung), vgl. BT-Drs. 20/14235, S. 71, 72.
[bookmark: _Toc230947171]Volldynamische Wirkleistungsbegrenzung  
Bei einer volldynamischen Leistungsbegrenzung kann der Netzanschluss grundsätzlich im Umfang der maximalen Netzanschlussleistung genutzt werden – dem Verteilernetzbetreiber wird aber das Recht gegeben, ereignisorientiert je nach Auslastung die Höhe der Anschlussleistung, ggf. bis auf eine vereinbarte Untergrenze, zu beschränken, um so eine höhere Auslastung in Zeiten, in denen es keine Engpässe gibt, zu ermöglichen, vgl. BT-Drs. 20/14235, S. 72.
